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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1972

Norm

StPO §292

Rechtssatz

Ist der tatsächliche Umstand, durch den die geltend gemachte angebliche Gesetzesverletzung begründet wird, nicht

erwiesen, so wird die zur Wahrung des Gesetzes erhobene Nichtigkeitsbeschwerde verworfen.

Entscheidungstexte

12 Os 47/72

Entscheidungstext OGH 22.06.1972 12 Os 47/72

11 Os 173/78

Entscheidungstext OGH 09.01.1979 11 Os 173/78

Ähnlich; Beisatz: Der behauptete Umstand hat sich - nach Erhebungen - als unrichtig herausgestellt. (T1)
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